
JURALERNEN.DE ·  ÜBUNGSKLAUSUR

KLAUSUR ·  E INFACH ·  AUSZUG

Homöopathie für Tiere: Verfassungsbeschwerde
gegen den Tierarztvorbehalt nach § 50 II TAMG

Rechtssatzverfassungsbeschwerde
 

Berufsfreiheit
 

Drei-Stufen-Lehre
 

Verhältnismäßigkeit

Gleichheitssatz

Hinweis: Unsere Übungsklausuren sind realitätsnahe Simulationen, inspiriert von echten
Examensklausuren. Sie sind keine wortgetreuen Kopien der Originale, geben aber ein
verlässliches Bild davon, was im Examen abgefragt wird und welcher Lösungsstil als gut bewertet
wird.

Sachverhalt

Beteiligte

A: hauptberuflich tätige Tierheilpraktikerin; Beschwerdeführerin.

Bundesregierung: vertritt das Tierarzneimittelgesetz (TAMG).

Geschehen

Fall „Erlass des TAMG"

Im November 2022 verabschiedet der Bundestag das Tierarzneimittelgesetz (TAMG); es
wird kurz darauf ausgefertigt und verkündet und tritt im August 2023 in Kraft.

Zweck des TAMG ist eine bessere Gewährleistung der Tiergesundheit; § 50 II TAMG
verbietet Tierhaltern und sonstigen Personen, die nicht Tierärzte sind, die Anwendung
von Humanarzneimitteln (§ 2 I, § 4 VII AMG) bei Tieren ohne tierärztliche Verschreibung.

Das Verbot erfasst auch Humanhomöopathika; Zuwiderhandlungen sind als
Ordnungswidrigkeit bußgeldbewehrt.

Bislang durften Tierhalter und Tierheilpraktiker Humanhomöopathika ohne Tierarzt
verabreichen; nun nur noch speziell für Tiere bestimmte Tierhomöopathika.

Fall „Berufliche Lage Tierheilpraktiker"



In Deutschland sind ca. 25.000 Personen hauptberuflich als Tierheilpraktiker tätig; eine …

… nur die ersten 1.000 Zeichen sind hier öffentlich.

Lösung (Gutachten)

A. Zulässigkeit

Obersatz: Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG.

I. Zuständigkeit, Beschwerdefähigkeit, Prozessfähigkeit

Subsumtion: BVerfG zuständig nach Art. 93 I Nr. 4a GG; A grundrechtsfähig nach § 90 I
BVerfGG; prozessfähig.

II. Beschwerdegegenstand

Subsumtion: § 50 II TAMG als Legislativakt iSv Art. 1 III GG ist tauglicher
Beschwerdegegenstand iSv § 90 I BVerfGG (Rechtssatzverfassungsbeschwerde).

III. Beschwerdebefugnis

1. Mögliche Verletzung

Subsumtion: Verletzung der Berufsfreiheit iSv Art. 12 I GG nicht ausgeschlossen. Hinsichtlich
Art. 3 I GG fehlt ein tauglicher tertium comparationis: Heilpraktiker und Tierheilpraktiker
arbeiten mit unterschiedlichen Patienten- und Arzneimittelgruppen; Beschwerdebefugnis
insoweit (–).

2. Selbstbetroffenheit

Subsumtion: A ist durch enge Nähe zur Regelung iSv § 90 I BVerfGG selbst betroffen.

3. Gegenwärtige Betroffenheit

Definition Gegenwärtigkeit iSv § 90 I BVerfGG: Wertende Beurteilung; ausreichend, wenn klar
…

… die vollständige Musterlösung ist im juralernen.de-App-Modus freigeschaltet.



Vollständige Musterlösung freischalten — und vieles mehr.

Mit juralernen.de bekommst du in einer einzigen Plattform alles, was du fürs Examen brauchst:

✓ Alle 150+ Übungsklausuren mit ausformulierter Musterlösung im Gutachtenstil

✓ 400+ Prüfungsschemata für das 1. und 2. Staatsexamen (Aufbau, Definition, Subsumtion)

✓ 1.000+ juristische Definitionen mit Norm-Bezug — präzise und examenstauglich

✓ Interaktiver Lernpfad mit Karteikarten und Spaced-Repetition (FSRS)

✓ Volltext-Bundesrecht & Landesrecht aller 16 Länder, direkt im Gutachten verlinkt

✓ Lerngruppen mit Live-Voice, Whiteboard, geteiltem Notizbuch und Bildschirmfreigabe

✓ Interaktive Lern-Spiele mit echten Klausurfällen — Schritt für Schritt zum Gutachten

✓ Community-Bereich: Fragen stellen, mitdiskutieren, Wissen teilen

Einmalig 99 € — Lifetime-Zugriff. Kein Abo, keine Kostenfalle, kein Ablaufdatum. Du zahlst
einmal und nutzt juralernen.de bis zum 2. Examen und darüber hinaus.
→ juralernen.de

Quelle: https://juralernen.de/klausuren/homoeopathie-fuer-tiere-verfassungsbeschwerde-gegen-den-tierarztvorbehalt-
nach-50-ii-tamg

Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich sind die jeweils einschlägigen Gesetze und die aktuelle Rechtsprechung.


